
       
 
 
 

Gemeinsame Pressemitteilung vom 1. Dezember 2006 
 
 

Adenauer/Dött: „Aussteuerungsbetrag für Beitragssenkungen 
nutzen“ 

 
ASU-Präsident und BKU-Vorsitzende befürworten rechtliche Prüfung des Aussteuerungsbe-
trages durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) und fordern eine weitere Senkung der Beiträ-

ge zur Arbeitslosenversicherung auf 3,7%. 
 
Berlin, 1. Dezember 2006: Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer 
(ASU), Dr. Patrick Adenauer, und die Vorsitzende des Bundes Katholischer Unternehmer 
(BKU), Marie-Luise Dött, befürworten die Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit (BA), 
die Aussteuerungszahlungen der BA an den Bundeshaushalt auf ihre Verfassungsmäßigkeit 
zu prüfen. Beide Verbände teilen die Auffassung der BA, dass diese Aussteuerungszahlungen 
verfassungswidrig sind und eingestellt werden müssen. Die dadurch entstehenden zusätzli-
chen BA-Überschüsse müssen Ihrer Meinung nach den Versicherten in Form von Beitrags-
senkungen auf 3,7 % zurückgegeben werden. 
 
Die BA ist derzeit gesetzlich gezwungen, für jeden nicht innerhalb von 12 Monaten vermittel-
ten Arbeitslosen einen Aussteuerungsbetrag von 10.000 Euro an den Bundeshaushalt abzufüh-
ren. Für 2007 sind dafür  insgesamt ca. 4 Milliarden Euro im Haushalt der BA eingeplant. 
Dies entspricht ca. 0,5-Beitragspunkten, gemessen an dem bislang für 2007 geplanten Bei-
tragssatz von 4,2 % also mehr als 10 Prozent der Beitragszahlungen zur Arbeitslosenversiche-
rung. 
 

 „Das Arbeitslosengeld I ist eine durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finan-
zierte Versicherungsleistung. Das Arbeitslosengeld II. dagegen eine von allen Steuerzahlern 
finanzierte Sozialleistung. Versicherungsbeiträge dürfen nicht für unbestimmte Zwecke ver-
wendet werden, wie dies geschieht, wenn sie in den allgemeinen Bundeshaushalt vereinnahmt 
werden“, erläuterte Adenauer. Dött ergänzte: „Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung be-
gründen Eigentumsrechte der Versicherten auf Geld- und Vermittlungsleistungen im Falle ih-
rer Arbeitslosigkeit. Werden mit den Beiträgen der Versicherten nun Überschüsse erwirt-
schaftet, dann müssen entweder die Leistungen erhöht oder die Beiträge gesenkt werden. Al-
les andere ist eine Eingriff in die Eigentumsrechte der Versicherten, der nicht zu legitimieren 
ist.“ 
 
Die beiden Unternehmer sprachen sich dafür aus, die durch eine Abschaffung des Aussteue-
rungsbetrages frei werdenden Beitragsmittel voll für eine weitere Senkung der Beitragssätze 
auf 3,7% zu nutzen. „Dies würde die Arbeitnehmer entlasten und ihre Konsumnachfrage stüt-
zen und für die Arbeitgeber die Lohnnebenkosten senken sowie ihre Investitionsbereitschaft 
stärken“, sagten Adenauer und Dött. 



 
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
ASU: Sebastian Harnisch, 030 / 300 65 441, harnisch@bju.de 
 
BKU: Martin J. Wilde, 0221 / 272 370 oder 0172 / 234 19 22 
 
 
 


